
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dieter Janecek, Dr. Anna Christmann, 
Anja Hajduk, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/16447 –

Digitalpolitischer Bundeshaushalt 2020

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Digitalpolitik der Bundesregierung hat eine Vielzahl an Gesichtern und ei-
ne Vielzahl an Stimmen. Eine kohärente Strategie für die unmittelbare und 
langfristige Gestaltung der Digitalisierung ist nach Ansicht der Fragesteller bis 
heute nicht erkennbar. Unter der Überschrift „Digitalisierung wird Chefsache“ 
hat die Bundesregierung im Juni letzten Jahres den Kabinettausschuss Digita-
lisierung ins Leben gerufen und damit den Versuch gestartet, ihre mindestens 
15 digitalpolitischen Chefinnen und Chefs in regelmäßigen Runden koordinie-
rend zusammenzubringen. Trotz der Federführung in Form des beauftragten 
Vorsitzes durch Kanzleramtsminister Helge Braun und der Berufung von Do-
rothee Bär als Staatsministerin für Digitalisierung verantwortet jedes Ministe-
rium die im eigenen Zuständigkeitsbereich verorteten Vorhaben auch weiter-
hin ausschließlich selbst. Mit dem sogenannten „Dash Board“ soll zwar die 
laufende Überprüfbarkeit der Umsetzungsstrategie (www.bundesregierung.de/
breg-de/themen/digital-made-in-de) möglich werden, aber erstens tauchen dort 
gleich mehrere Forderungen aus dem Koalitionsvertrag gar nicht erst auf, und 
zweitens lassen sich nach Ansicht der Fragesteller daraus weder Prioritäten 
noch Prioritätsverschiebungen ablesen.

Gleichzeitig wurden und werden innerhalb dieser Legislaturperiode in zahlrei-
chen Gremien, beispielsweise dem Digitalrat, dem Innovation-Council oder 
den beiden parlamentarischen Enquete-Kommissionen zu Künstlicher Intelli-
genz oder beruflicher Bildung in der digitalen Arbeitswelt, Zielformulierun-
gen und Handlungsempfehlungen erarbeitet. Seit der Veröffentlichung der Ab-
schlussberichte der „Datenethikkommission“ sowie der „Kommission Wettbe-
werbsrecht 4.0“ liegen zudem eine Vielzahl an konkreten Handlungsempfeh-
lungen vor, von denen nach Auffassung der Fragesteller auch weiterhin nicht 
klar ist, inwiefern und in welchem Rahmen diese im anstehenden Jahr von der 
Bundesregierung tatsächlich aufgegriffen und gesetzgeberisch umgesetzt wer-
den sollen.

Am 29. November 2019 hat der Deutsche Bundestag den Bundeshaushalt für 
das Jahr 2020 beschlossen. Der Bundeshaushalt unterlegt die bundespoliti-
schen Ziele und Einzelvorhaben mit der entsprechenden finanziellen Ausstat-
tung. Aus ihm geht nach Ansicht der Fragesteller hervor, ob öffentlichkeits-
wirksam kommunizierte Maßnahmen auch tatsächlich mit den entsprechenden 
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Haushaltsmitteln hinterlegt sind und damit mehr als bloße Ankündigungspoli-
tik. Allerdings gibt es, wie der Ausschuss Digitale Agenda in Erfahrung ge-
bracht hat, noch immer keine Stelle innerhalb der Bundesregierung, die derzeit 
darüber Auskunft geben kann, welche der beschlossenen Haushaltstitel in den 
verschiedenen Ressorts für die digitalpolitische Agenda der Bundesregierung 
relevant sind und welche nicht. Oder anders ausgedrückt: Die Bundesregie-
rung kann derzeit nicht sagen, wie viel Geld sie an welchen Stellen genau für 
die Finanzierung ihrer digitalpolitischen Versprechen in die Hand nimmt, ge-
schweige denn eine ganzheitliche Strategie darlegen.

In der Sitzung des Ausschusses Digitale Agenda am 13. November 2019 fand 
zum Tagesordnungspunkt „Bericht der Staatsministerin für Digitalisierung im 
Bundeskanzleramt, Dorothee Bär, zum Bundeshaushalt aus digitalpolitischer 
Sicht“ eine einstündige Debatte statt, zu der neben der Staatsministerin weite-
re Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Ministerien eingeladen wur-
den. Obwohl die Mitglieder des Digitalausschusses bereits Wochen zuvor ei-
nen schriftlichen Bericht angefordert hatten, blieb eine entsprechende Abfrage 
der Staatsministerin an die verschiedenen Ministerien offenbar weitgehend er-
gebnislos. Argumentiert wurde die fehlende Bereitschaft verschiedener Ress-
orts zur Kooperation mit der Staatsministerin zum Teil mit der fehlenden ge-
meinsamen Definition und den damit einhergehenden Abgrenzungsschwierig-
keiten, was als „digitalpolitisch“ anzusehen sei und was nicht.

Ein ebensolcher Bericht über den digitalpolitischen Haushalt 2018 konnte je-
doch im Mai 2018 auf Anfrage der Abgeordneten Anja Hajduk (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) im Rahmen der Haushaltsverhandlungen erstellt werden 
(Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsmi-
nisterin Dorothee Bär zur Berichtsanforderung der Abgeordneten Anja Hajduk 
vom 28. Mai 2018). Zwar war die damals übermittelte Aufstellung von Seiten 
der Bundesministerien nach Auffassung der Fragesteller vermutlich nicht ab-
schließend und wenig systematisch, aber eine Auskunft war damals zumindest 
möglich und zwar ausnahmslos von allen Ressorts. Es erscheint damit nach 
Ansicht der Fragesteller mehr als überraschend, dass ein entsprechender 
schriftlicher Bericht für das laufende Haushaltsjahr 2019 und den damals zu 
beratenden und nun beschlossenen Haushalt 2020 nicht angefertigt werden 
konnte. Nach Auffassung der Fragesteller kann dies mit Blick auf die parla-
mentarischen Kontrollrechte und -pflichten des Deutschen Bundestages und 
des Ausschusses Digitale Agenda nicht zufriedenstellend sein. Auch für die 
zahlreichen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, Interessensgruppen, Unter-
nehmen und Verbände ist aus Sicht der Fragesteller dadurch nicht nachvoll-
ziehbar, wo die digitalpolitischen Prioritäten der Bundesregierung und einzel-
ner Häuser liegen, und wie sich die finanzielle Ausstattung der einzelnen Pos-
ten und der Anteil an digitalpolitischen Maßnahmen am Gesamtbudget insge-
samt verändert haben. Bezeichnend ist, dass es selbst der koordinierenden 
Staatsministerin für Digitalisierung an einem solchen Überblick fehlt.

Aus einer sinnvollen Übersicht über den digitalpolitischen Haushalt 2020 und 
die geplanten Einzelmaßnahmen mit digitalpolitischem Bezug sollten aus 
Sicht der Fragestellenden die digitalpolitischen Programme und Strategien der 
Bundesregierung ebenso hervorgehen wie die Vorhaben der verschiedenen 
Häuser zur digitalen Modernisierung ihrer internen Strukturen und Abläufe, 
ihrer materiellen Ausstattung, ihrer Dienstleistungen und ihrer Verbindungen 
zu und Zusammenarbeit mit externen Stellen.

Unter „digitalpolitisch“ verstehen die Fragestellenden im Folgenden alle Maß-
nahmen, die wesentlich dafür bestimmt oder geeignet sind, an den bestehen-
den Institutionen, Normen und Prozessen im bundespolitischen Einflussbe-
reich Anpassungen an die mit dem digitalen Wandel einhergehenden neuen 
Möglichkeiten digitaler Technik vorzunehmen oder diesen Wandel selbst ge-
zielt zu beeinflussen. Ebenso fallen darunter die Bereitstellung entsprechender 
Infrastruktur und Maßnahmen, um die Auswirkungen der Digitalisierung auf 
die Vielzahl an existierenden gesellschaftlichen Bereichen zu adressieren.
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Wo es einen unverhältnismäßigen Aufwand darstellt, aus einer großen Menge 
Einzelangaben, die sinnvoll unter einen Programmtitel gefasst werden können, 
diejenigen mit digitalpolitischem Bezug zu identifizieren und einzeln aufzulis-
ten, oder wenn bei bestimmten Zuschnitten von Förderprogrammen erst im 
Nachhinein festgestellt werden kann, ob ein digitalpolitischer Bezug vorhan-
den ist, sollte es nach Ansicht der Fragesteller möglich sein, den Anteil an di-
gitalpolitisch relevanten Einzelangaben zu schätzen oder einzelne Angaben 
mit einer Erläuterung zu versehen. Vorrangiges Ziel einer solchen Darstellung 
sollte nicht sein, dass die Ministerien in einen Wettbewerb treten, welches 
Haus mehr (angesichts der laufenden Debatte über ein Digitalministerium 
vielleicht auch weniger) Haushaltstitel als digitalpolitisch relevant definieren 
kann, sondern dass ersichtlich und nachvollziehbar ist, wohin und für welche 
Projekte Gelder im digitalpolitischen Bereich eingesetzt werden.

 1. Sieht die Bundesregierung Handlungsbedarf, um zukünftig zu jeder Zeit 
einen Überblick über die digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten des 
Bundeshaushaltes zu haben?

Wenn ja, wie, und bis wann möchte die Bundesregierung diesen Über-
blick sicherstellen?

Falls nein, warum nicht?

Haushaltsrechtlich werden die Einnahmen und Ausgaben weder in gruppie-
rungsmäßiger noch funktionaler Hinsicht nach dem Kriterium „digital“ erfasst. 
Eine solche Abgrenzung ist auch inhaltlich aufgrund der hohen Komplexität 
des Begriffes schwer festzulegen. Gleichwohl sieht die Bundesregierung durch-
aus Bedarf an einer Erhebung digitalpolitisch relevanter Haushaltsposten. In 
den vergangenen zwei Jahren wurden bereits u. a. aufgrund von Anfragen aus 
dem parlamentarischen Raum entsprechende Übersichten erstellt (zuletzt Ende 
2019). Es gilt dabei allerdings immer zu berücksichtigen, dass die Erstellung 
einer solchen Übersicht äußerst komplex und aufwendig ist. Außerdem ist in 
der Beurteilung des Digitalbezugs einzelner Maßnahmen, die wiederum meis-
tens nur mit Teilansätzen der im Bundeshaushalt enthaltenen und nach dem 
Gruppierungsplan strukturierten Titel finanziell unterlegt sind, immer jeweils 
Interpretationsspielraum vorhanden ist. Die Aussagekraft einer solchen Über-
sicht darf daher nicht überschätzt werden. Die Bundesregierung plant, künftig 
einmal im Jahr mittels einer entsprechenden Ressortabfrage einen Überblick 
über digitalpolitisch relevante Haushaltsposten zu erstellen.

 2. Wie überprüft die Bundesregierung den Fortschritt der Umsetzungsstra-
tegie Digitalisierung, wenn nicht über die abgeflossenen oder neu ange-
setzten Haushaltsmittel in den verschiedenen Bereichen?

Inwieweit ist das Bundeskanzleramt in die Entstehung und Kontrolle der 
digitalpolitisch relevanten Vorhaben des Haushalts 2020 eingebunden ge-
wesen?

Die Bundesregierung hat zu Oktober 2019 anlässlich der Sitzung des Digitalka-
binetts ein strategisches Monitoring der Umsetzungsstrategie aufgesetzt, wel-
ches Teil des Dashboard Digitalisierung der Bundesregierung ist. Auf Ebene 
der Umsetzungsschritte der einzelnen Maßnahmen wird der Umsetzungsstand 
der Strategie jeweils halbjährlich erhoben (die nächste Erhebung ist zu Ende 
März 2020 geplant). Die Bundesregierung weist darauf hin, dass allein die Eta-
tisierung von Haushaltsmitteln kein alleiniges Qualitätsmerkmal bei der Kon-
zeption und Bewertung von wirkungsvollen digitalpolitischen Maßnahmen ist. 
Bei vielen wertvollen und sehr wirkmächtigen digitalpolitischen Maßnahmen, 
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wie zum Beispiel der Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen, be-
darf es beispielsweise keinerlei Einsatz zusätzlicher Haushaltsmittel.
Das Bundeskanzleramt ist in die Planung und Aufstellung des Bundeshaushalts 
eingebunden.

 3. Plant oder prüft die Bundesregierung eine Umstrukturierung der Zustän-
digkeiten im Bereich Digitalisierung durch Schaffung eines neuen Minis-
teriums oder alternativ durch Neuverteilung von Steuerungskompetenzen 
oder neue übergreifende digitalpolitisch relevante Haushaltsposten noch 
in dieser Legislaturperiode?

Die Bundesregierung hat dem Thema Digitalisierung in dieser Legislaturperio-
de neues Gewicht gegeben, u. a. durch die Einsetzung der Beauftragten der 
Bundesregierung für die Digitalisierung als Staatsministerin bei der Bundes-
kanzlerin. Die verstärkte Koordinierung verfolgt zwei zentrale Anliegen: Die 
Stärkung der digitalpolitischen Zusammenarbeit sowie die Beschleunigung der 
zentralen Vorhaben in diesem Bereich.
Als ein Instrument der Koordinierung wurde in dieser Legislaturperiode der 
Kabinettausschuss Digitalisierung (kurz: Digitalkabinett) gebildet. Er ist das 
zentrale Gremium für digitalpolitische Fragen auf höchster politischer Ebene, 
welches Entscheidungen der Bundesregierung vorbereitet und den Fortschritt 
begleitet. Zugleich wurde im Bundeskanzleramt eine eigene Gruppe Digitalpo-
litik eingerichtet. Das Bundeskanzleramt nimmt hier v. a. koordinierende Auf-
gaben wahr, um die gemeinsame Umsetzung in den zuständigen Ministerien zu 
organisieren und in eine gemeinsame Richtung zu bringen. Die Bundesregie-
rung stimmt sich dabei kontinuierlich über alle Themen der Digitalisierung ein-
schließlich etwaiger organisatorischer Fragen untereinander ab. Weitergehende 
Pläne gibt es derzeit nicht.

 4. Plant oder prüft die Bundesregierung eine konkrete Koordination und 
Kontrolle von haushälterisch relevanten digitalpolitischen Vorhaben bei-
spielsweise im Kanzleramt?

Entsprechende über die in den Antworten zu den Fragen 1 bis 3 genannten 
Maßnahmen hinausgehende Maßnahmen sind aktuell nicht geplant.

 5. Welche digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten befinden sich im 
Haushaltsplan des Bundeskanzleramtes für 2020, und welche Verände-
rungen gibt es im Vergleich mit dem Haushaltsjahr 2019?

 6. Welche digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten befinden sich im 
Haushaltsplan des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für 
2020, und welche Veränderungen gibt es im Vergleich mit dem Haus-
haltsjahr 2019?

 7. Welche digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten befinden sich im 
Haushaltsplan des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für 
2020, und welche Veränderungen gibt es im Vergleich mit dem Haus-
haltsjahr 2019?

 8. Welche digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten befinden sich im 
Haushaltsplan des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat 
für 2020, und welche Veränderungen gibt es im Vergleich mit dem Haus-
haltsjahr 2019?
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 9. Welche digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten befinden sich im 
Haushaltsplan des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für 2020, 
und welche Veränderungen gibt es im Vergleich mit dem Haushaltsjahr 
2019?

10. Welche digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten befinden sich im 
Haushaltsplan des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur für 2020, und welche Veränderungen gibt es im Vergleich mit 
dem Haushaltsjahr 2019?

11. Welche digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten befinden sich im 
Haushaltsplan des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz für 2020, und welche Veränderungen gibt es im Vergleich mit dem 
Haushaltsjahr 2019?

12. Welche digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten befinden sich im 
Haushaltsplan des Bundesministeriums der Finanzen für 2020, und wel-
che Veränderungen gibt es im Vergleich mit dem Haushaltsjahr 2019?

14. Welche digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten befinden sich im 
Haushaltsplan des Auswärtigen Amts für 2020, und welche Veränderun-
gen gibt es im Vergleich mit dem Haushaltsjahr 2019?

15. Welche digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten befinden sich im 
Haushaltsplan des Bundesministeriums für Gesundheit für 2020, und 
welche Veränderungen gibt es im Vergleich mit dem Haushaltsjahr 2019?

16. Welche digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten befinden sich im 
Haushaltsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit für 2020, und welche Veränderungen gibt es im Ver-
gleich mit dem Haushaltsjahr 2019?

17. Welche digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten befinden sich im 
Haushaltsplan des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-
schaft für 2020, und welche Veränderungen gibt es im Vergleich mit dem 
Haushaltsjahr 2019?

18. Welche digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten befinden sich im 
Haushaltsplan des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend für 2020, und welche Veränderungen gibt es im Vergleich 
mit dem Haushaltsjahr 2019?

19. Welche digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten befinden sich im 
Haushaltsplan des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung für 2020, und welche Veränderungen gibt es im 
Vergleich mit dem Haushaltsjahr 2019?

Die Fragen 5 bis 12 und 14 bis 19 werden gemeinsam beantwortet.
Es wird auf die Anlage 1* verwiesen.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/17277 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 5 – Drucksache 19/17277

Vorabfassung - w
ird durch die lektorierte Version ersetzt.

juris Lex QS
05052024 ()



13. Welche digitalpolitisch relevanten Haushaltsposten befinden sich im 
Haushaltsplan des Bundesministeriums der Verteidigung für 2020, und 
welche Veränderungen gibt es im Vergleich mit dem Haushaltsjahr 2019?

Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung hat die Digitali-
sierung hohe Priorität im Rahmen des Einsatzes von personellen, materiellen 
und finanziellen Ressourcen.
Dementsprechend sind Ausgaben aus verschiedenen Bereichen des Verteidi-
gungshaushalts zu leisten, unter anderem Personal, IT-Ausstattung, Forschung, 
Entwicklung und Beschaffung sowie Infrastruktur und Betrieb. Diese Ausga-
ben sind haushaltssystematisch in verschiedenen Kapiteln und Titeln abgebildet 
und nicht in einem Titel oder Ausgabenbereich veranschlagt. Zudem ist eine 
klare Differenzierung nach Digitalisierung und Nicht-Digitalisierung nicht 
möglich.
Für weitere Informationen wird auf den im Internet zugänglichen Ersten Be-
richt zur Digitalen Transformation des Geschäftsbereichs des Bundesministe-
riums der Verteidigung aus Oktober 2019 (www.bmvg.de/resource/blob/14324
8/7add8013a0617d0c6a8f4ff969dc0184/20191029-download-erster-digitalbe
richt-data.pdf) verwiesen.
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